
Anlage 01 
 
Planfeststellungsverfahren B 19 OD Eisenach III. BA Bahnhofsbereich, 1.Planänderung 
Stellungnahme Stadtverwaltung Eisenach 
 
 
seitens der Stadtverwaltung Eisenach werden zu den in den Unterlagen zur Planfeststellung B 19 
OD Eisenach II. BA Bahnhofsbereich, 1. Planänderung dargestellten Maßnahmen folgende 
Hinweise und Anregungen gegeben: 
 
• Im Übersichtslageplan sollte die Darstellung der östlichen Zufahrt zur Bahnhofstraße aus dem 

Lageplan 2 übernommen werden (Planfeststellungsgrenze).  
 

• Die Aktualisierung der Prognoseverkehrsdaten von 2015 auf 2020 mit dem maßgeblichen 
Planfall 1.5 sowie die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im gesamten 
Planungsbereich von 50 km/h auf 30km/h wurde besprochen und von der Stadt Eisenach 
bestätigt.  

• Die Reduzierung der Bauklassen kann jedoch so nicht akzeptiert werden, weil die neuen 
Verkehrsprognosedaten nicht nachvollzogen werden können und z. B. in der Müllerstraße, in der 
Bahnhofstraße und auch in der Waldhausstraße mit einer hohen Frequentierung durch den 
Busverkehr gerechnet werden muss. Nach entsprechenden Erhebungen sind mit ca. 572 Busan- 
und Busabfahrten am Tag in den betroffenen Bereichen zu rechnen. Nach RstO 01 ist bei einer 
Belastung von mehr als 150 Busse am Tag eine Bauklasse II anzuwenden. Die in den 
Planänderungsunterlagen vorgesehenen Bauklassen entsprechen nicht der vorliegenden und 
zukünftigen Belastung. 

• Die nachvollziehbaren Baukosten und deren Aufteilung auf die Kostenträger sind in einer 
Verwaltungsvereinbarung zu regeln. 

• Das auf Seite 33A angeführte Krankenhaus wird nicht mehr als solches genutzt. 

• Ausgehend von den angesetzten Prognosedaten 2020 im Vergleich zu den Prognosedaten für 
das Jahr 2015 ist für den Zeitraum bis zur Umsetzung der Ostverlegung B19 eine entsprechend 
höhere Belastungssituation in einzelnen Bereichen des Vorhabens zu erwarten. 
Überschreitungen der zulässigen und auch der hier berechneten Immissionswerte sind nicht 
auszuschließen. Es wird empfohlen, hierfür angemessene Schutzmaßnahmen zu erarbeiten.  

 

 

 


